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B E K A N N T M A C H U N G 

 
Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 20. Januar 2026 mit Gemeinderatsbe-
schluss GRB 002-01-26 folgenden Beschluss gefasst: 
 
 

Neubau Abwasserpumpwerk und Regenbecken Widau 
Genehmigung des Verpflichtungskredits in Höhe von CHF 694‘210.60 
inkl. MwSt. (Anteil Gemeinde Triesen 10.21 %) 

 
 
Gegen diesen Beschluss des Gemeinderats kann nach Art. 41 Gemeindegesetz 
(LGBl. 1996 Nr. 76 in der aktuell gültigen Fassung) das Referendumsbegehren gestellt 
werden. Ein allfälliges Referendumsbegehren ist schriftlich zu stellen, zu begründen 
und spätestens 14 Tage nach Kundmachung dieses Beschlusses beim Gemeindevor-
steher anzumelden. Die Frist zur Einreichung der erforderlichen Unterschriften beträgt 
einen Monat ab Kundmachung dieses Beschlusses. 
 
 
 
 
 
gez. Daniela Erne-Beck 
 
 
 
Daniela Erne-Beck 
Gemeindevorsteherin 

 

 

 


